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I.
Ziel und Aufgaben 

der zentralen staatlichen Kalkulationsrichtlinie

§ 1  »
(1) Die zentrale staatliche KalkulationsrichtLinäe legt die An

forderungen des Staates am die Bildung der Industriepreise 
nach dem Preis-Leistungs-Verhältnis und die Kalkulation der 
Kosten und Gewinne sowie die dabei anzuwendenden Metho
den fest. Sie ist rechtliche Grundlage für die Ausarbeitung, Be
stätigung" und Kontrolle der Industriepreise.

(2) Die staatlichen Anforderungen und Methoden zur Bil
dung der Industriepreise sind darauf gerichtet, Umfang und 
Niveau sowie volkswirtschaftliche Effektivität und Qualität 
der Produktion beträchtlich zu erhöhen. Sie sind als wirk
sames Instrument für die Durchsetzung der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung anzuwenden, dessen Kernstück der Kampf 
um die Senkung der Kosten und höchste volkswirtschaftliche 
Effektivität des Reproduktionsprozesses ist

(3) Bei der Bildung der Industriepreise ist davon auszuge
hen, daß die ökonomischen Kategorien Kosten, Preis und 
Gewinn effektiver zu nutzen sind
— für eine hohe Wirksamkeit der Intensivierung, insbeson

dere für die ständige Verbesserung des Verhältnisses von 
Aufwand und Leistung;

— als Grundlage für die Beurteilung der PI ankennziffern, der 
Erfüllung des Produktionsplanes und der betrieblichen Lei
stungen ;

— bei der Erarbeitung und Anwendung von Normen und 
Normativen für den Verbrauch an vergegenständlichter 
und lebendiger Arbeit sowie aussagefäfaigan Kosten- und 
Nutzensrechnungen;

— für die breitere Anwendung bewährter Methoden der so
zialistischen Betriebswirtschaft und im sozialistischen Wett
bewerb.

II.
Geltungsbereich

§ 2

(1) Diese Anordnung gilt für %
— volkseigene Betriebe, Kombinate und deren Betriebe sowie 

für Institute und Einrichtungen
• der Industrie und der Nahrungsgüterwirtschaft,
• des Bauwesens,
• des Verkehrswesens,
• des Post- und Fernmeldewesens,
• der Land- und Forstwirtschaft, soweit sie Industrie

erzeugnisse produzieren,
• der sonstigen Bereiche der Volkswirtschaft, soweit sie 

Industriepreise anzuwenden haben;


